
 
Gesetz zur Restrukturierung und geordneten Abwicklung von Kreditinstituten, zur 
Errichtung eines Restrukturierungsfonds für Kreditinstitute und zur Verlängerung der 
Verjährungsfrist der aktienrechtlichen Organhaftung (Restrukturierungsgesetz) 
 
-Auszug- 
 
Änderung des Aktiengesetzes 
 
Das Aktiengesetz vom 6. September 1965 (BGBI. I S. 1089), das zuletzt durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 31.Juli 2009 (BGBI. I S.2509) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
 
1. 
§ 93 Absatz 6 wird wie folgt gefasst: 
„(6) Die Ansprüche aus diesen Vorschriften verjähren bei Gesellschaften, die zum Zeitpunkt 
der Pflichtverletzung börsennotiert sind, in zehn Jahren, bei anderen Gesellschaften in fünf 
Jahren.“ 
 
2. 
In § 142 Absatz 2 Satz 1 werden vor dem Punkt am Ende die Wörter „; dies gilt auch für nicht 
über zehn Jahre zurückliegende Vorgänge, sofern die Gesellschaft zur Zeit des Vorgangs 
börsennotiert war“ eingefügt. 
 
Änderung des Einführungsgesetzes zum Aktiengesetz 
 
§ 24 des Einführungsgesetzes zum Aktiengesetz vom 6. September 1965 (BGBI. I S. 1185), 
das zuletzt durch Artikel 42 des Gesetzes vom 8.Dezember 2010 (BGBI. I S. 1854) geändert 
worden ist, wird wie folgt gefasst: 
 
§ 24 
Übergangsvorschrift zu dem Gesetz zur Restrukturierung und geordneten Abwicklung von 
Kreditinstituten, zur Errichtung eines Restrukturierungsfonds für Kreditinstitute und zur 
Verlängerung der Verjährungsfrist der aktienrechtlichen Organhaftung 
§ 93 Absatz 6 des Aktiengesetzes in der seit dem 15.Dezember 2010 geltenden Fassung ist 
auch auf die vor dem 15. Dezember 2010 entstandenen und noch nicht verjährten Ansprüche 
anzuwenden.“ 
 
Änderung des Kreditwesengesetzes 
 
Nach § 52 wird folgender § 52a eingefügt: 
 
§ 52a Verjährung von Ansprüchen gegen Organmitglieder von Kreditinstituten 
 
(1)Ansprüche von Kreditinstituten gegen Geschäftsleiter und Mitglieder des Aufsichts- oder 
Verwaltungsorgans aus dem Organ- oder Anstellungsverhältnis wegen der Verletzung von 
Sorgfaltspflichten verjähren in zehn Jahren. 
 
(2) Absatz 1 ist auch auf die vor dem 15. Dezember 2010 entstandenen und noch nicht 
verjährten Ansprüche anzuwenden. 
 
 
 
 
 


